
Herr Albert Wessel hat zum 31.08.2016 sein Ratsmandat niedergelegt. Über die Nachbesetzung in den 
Gremien wurde, mit Ausnahme des Umlegungsausschusses, am 12.09.2016 beschlossen.  
 
Die UWG-Fraktion hat nunmehr über die Nachbesetzung beraten und mit Nachricht vom 15.01.2019 einen 
entsprechenden Vorschlag für den Umlegungsausschuss vorgelegt. 
 
 

Anmerkung zum Stimmrecht des Bürgermeisters 
 

Bei der Ersatzwahl zu Ratsausschüssen und Gremien hat der Bürgermeister kein Stimmrecht. 
Dies ergibt sich aus der Formulierung des § 40 Abs. 2 in Verbindung mit § 50 Abs. 3 
Gemeindeordnung NRW, wo von Ratsmitgliedern die Rede ist. 
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